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Sondernutzungserlaubnis zum Anbringen von Plakaten im Züständigk€itsbereich (innerhalb der
geschlossenen Ortschaft) der Stadt Bitterfeld-Wotfen

Die von lhnen beantragte Anzahlder Plakate wird hiermit genehmigt.

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen behält sich den Widerruf bzw. den Teilwidenufder Sondernutzungserlaubnis
entsprechend $ 18 Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung

Kreisspi <ase AnhalrBitt.rfeld 3- r2  n id  l3 -16  uhr
3  r2ü id  r3 , r3uhr

Donrcßlas: 3-l2urd I3-l3Uh.
06766 Binerfeldwolf.n
Tel : (03494) 6660 0
Far: (03194) 6660 I I I BIC NOLADE2IBTF
rbrcm.i: ww.bnrdfcrd*otfon dc
E,Mrir:,trro@bnrrfcrdNrfon de

f,rlaubnisnehmer: Piratenpartei Deutschland
Landesverband Sachsen-Anhalt
Robert Krüger

Anschrift: Stadtforststraße ?0
06120 Halle/ Saale

Inhalt der Plakate: Wahlwerbung Landtagswahl 201 1

Plakati€rung im Ortsteil: X Biderleld X Bobbau X creppin X Holz\  eißig X Thdlheirn X uotren

Anzahl der Plakate: I 14 Stück l0 Stück
dopEekeitiaePlakate (1

20 stück 20 stück 10 stück 50 stück
Genebmisunesetikett ie doDDelseitiee Plakatieruns)

Größe d€r Plakäte:

Z€itraum der genehmigten
Plakatieruns:

25.02.201 I ab 10.00 Ultr - 27.Q3.2011 bis 24.00 Uhr
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/ Folgende Auflaeen sind durch die f,rlaubnisnehmer zu erfüllen bzw. zu kontrollieren.

I. In allen Ortsteilen der Stadt Bittefeld-Wolfen

1. Die Plakate dürfen nicht rcflektier€n.

2. An VerkehrseinrichtungeD (dazu gebören auch Lichtmasten, an denen Verkehrszeichen belestigt sind)
sowie vor und auf Brückenbauwerken dürfen keine Plakate angebracht werden.

3. Die Plakate dürfen nur an Lichtmasten mit nichtkorrodierendem Material (Schlauchband oder
Plastbefestigungsmaterial) in 2,20 m Höhe (Unrerkanre Plakat) und in einem Mindesrabstald von 0,30 m
(Außenkante Plakat) von der Fahrbahn befestigt werden. Das Ankleben ist untersagt.

4. Die Plakate müssen spätesteDs einen Tag nach Ablarfder genehmigten Plakatierungszeit entfernt sein.
Die vollständige Entf€rnung des Befest;gurgsmaterials ist vorzunehmen und die beanspruchten Standorte
sind in einem sauberen Zustand zu hinterlassen.

5. ̂ uftretende Schäden an den Werbeträgern sind unverzüglich zu bes€itigen.

6. Die Stadt Bitte.feld-Wolfen wird von allen Haftansprüchen, insbesondere aus unerlaubter Handlung
lreigestellt.

7. Bei WerbuDg mit Werbemitteln ist ein Mindestabstand von 30 Metern zu Kreuzungen und Einmündungen
€inzuhalten.

8. Die Plakate sind mit den der Sond€rDutzungserlaubnis beigefijgten G€nehmigungsetiketten zu versehen.
Die Aufbringung hat sichtbar aufder Vordeßeite eines Plakates zu erfolgen.

9. lm Bereich von Kreisverkehrsplätzen ist das Anbringen von Plakaten nicht gestnttet.

II. Im Ortsteil Bitterfeld ist zusätzlich zu beachten:

10. In der Berliner Straße (außerorts) und in der Walther-Rathenau Straße zwischen Bismarckstraße
ünd Bahnhofstraße ist das Anbringen von Werbeträgemjeglicher Art nicht gestattet.

11. In der Zeit vom 0l.05. bis 3l.10. ist das Plakatieren an den Lichtmasten, an denen Blumenampeln
ang€bracht sind, hier aufdem Marktplatz und teilweise in der Walth€r-Rathenau- Straße (vor dem
Historischen Rathaus) nicht gestattet.

III.Im Ortsteil Wolfen ist zusätzlich zu beacht€n:

12. An Lichtmasten aufdem Gdnstreifen zwischen Fahrradweg und Busspur der Verbindungsstraße
ist das Anbringen von P lakaten jeglicher Aft nicht gestattet.

13. An Lichtmasten im Bereich Leipziger Straße ab Waldstraße bis Einmündung K.-Liebknecht-Srraße in
Richtung Dessau-Roßlau ist das Anbringen von Plakatenjeglicher Art nicht gestattet.

I4. In der Zeit vom 01.05. bis 31.10. ist das Plakatieren an den Lichtmasten, an denen Blumenampeln
angebracht sind, hier in der Leipziger Straße zwischen Waldstraße und Bahnhofstraße Dicht gestattet. Das
Gleiche gilt filr die Lichtmasten in del Dessauer Allee zwischen Emst Toller-Straße und Einmündung
zwischen Nordstern und Nordpassage.

IV.Im Ortsteil Bobbau ist zusätzlich zü berchten:

15. An den neuen Lichtmasten (grüne Lichtmasten) in der Leipziger Stmße ünd Fried€nsstraße ist das
Anbring€n von Plakatenjeglicher Art nicht gestattet.



X oT Bitterfeld
Gemäß $ 2 Satzung über Erlaubnisse fijr Sondernutzung an Cemeindestraßen und Orßclurchfahrten der Stadt
Bitterfeld vom 26.09.2001 bedarfdie Werbung aufölfentlichen StraßeD aus Anlass von Wahlen, Volks-
initiativen, volksbegehren und volksentscheiden im Land sachsen-Anhalt einer befristet€n sondernutzunqs-
erlaubnr..

Die Erteilung liegt im Ermessen der Behörde und kann mit Nebenbestimmunsen versehen wefilen.
Unter Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnun;des Straßenverkehrs stehen
innerhalb d€r Stadt Birterfeld-Wolfen im Onsteil Bitterfeld ca. 227? Leucht; für clie Sondernutzung zu
Werbezwecken zur Verfügung. Nach dem entwickelten Grundsatz des Bundesverwaltungsgerichtes muss
grundsätzlich fürjede Partei ein sockel voD finfvon Flundert der bereitstehenden stellplätze zur verfligung
stehen, hier mindestens I 14 Plakatflächen. Mir einer Begrenzung der plakarierung von I l4 plakatflächen isi
dieser Grundsatz erfiillt.

X or Bobbau
Gemäß S 2 Satzung über die Straßen sondernutzung der Gem e inde Bobbau vom I 6.09. I997 beda die
Werbüng auföff€ntlichen Straßen aus ADlass von Wahlen. Volksinitiativen. Volksbesenren uno
Volk5enlscheiden im I and Sachsen-Anhall ei i)er befri5telen Sondemutz ngjerlaubj) is-.

Die Erteilung liegt im Ermessen der Behörde und kann mit NebenbestimmuDqen versehen werden.
Unter Berücksichtigung d€r Belange der öffentlichen Sicherheir und OrdnLrnc des StratJenverkehrs stehen
innerhalb der Stadt Bitterfeld-Wolt'en im Oftsteit Bobbau ca. t50 Leuchre-n ftr die Sondenurzung zu
Werbezw€cken zur Verfügung. Nach dem entwickelten Grundsatz des Bundesverwaltungsgerichtes nuss
grundsätzlich fürjede Paftei ein Sockel von fünf von Hunded der bereitstehenden Stellplätze zur VerfüguDg
stehen, hier mindestens 7,5 Plakatflächen. Mit einer Begfenzung der plakatierung von l0 plakatflächen ist
dieser Grundsatz erftillt-

X oT Greppin
Gemäß $ 2 Satzung über Erlaubnisse für Sondemutzung an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahnen der
Gemeinde Greppin vom 14.12.1998 bedarfdie Werbung auföffentl ichen Straßen a s Anlass voD Wahlen.
Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden im Land Sachsen-ADhalt einer beiristeten
Sondemutzungserlaubnis.

Die Efteilung Iiegt im Erm€ssen der Behörde und kann mit Nebenbestimmunqen versencn weroen.
Unter Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Sicherheir und Ordnung cles Straßenverkehrs stehen
innerhalb der Stadt Bitterfeld-Wolfen im Oftsteil Greppin ca. 300 Leuchren für die Sond€rnutzung zu
Werbezwecken zur Verftigung. Nach dem entwickelten Grundsatz des Bundesverwaltungsgerichtes muss
grundsätzlich fürjede Partei ein Sockel vor fünfvon Hunder der bereitstehenden Srellplätze arr Verftigung
stehen, hier mind€stens l5 Plakatflächen. Mjt einer Begrenzung der Plakatierung von 20 plakarflächen ist
dieser Grundsatz erfüllt.

X OT Holzweißig
Cemäß $ 2 Satzung über Erlaubnisse ftjr Sondernutzung an Gemeindestraßen und Ortsd urchfahrten der
C€meinde Holzweißig vom 26.09.1996 bedarfdie Wefbung auföffentlichen Straßen aus Anlass von
Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden im Land Sachsen-Anhalt einer befristeren
Sondernutzungserlaubnis.

Die Erteilung liegt im Ermessen der Behörde und kann mit Nebenbestimmungen versehen werden.
Unter Berücksichtigung der Belange der ijffentlichen Sicherheit und OrdDung des Straßenverkehrs stehen
innerhalb der Stadt Bitterf€ld-Wolfen, im Ortsteil Holzweißig ca.36? Leuchren fir die Sondernulzung zu
Werbezwecken zur Verfügung. Nach dem entwickelten GruDdsatz des Bundesverwaltungsgerichtes muss
grundsätzlich fiirjede Partei ein Sockel von ftlnf von Hunded der bereilsteh€nden Stellplätze zur Verftigung
stehen, hier mindestens 20 Plakatflächen. Mit einer B€grenzung der Plakatierung von 20 plakatflächen ist
dieser Grundsatz erfiillt.



I

X or Thalhei,n
cemäß s 2 der sondernurz(rnassatzuns .'er cemeinde Tharheim vom I8.04.2007 bedarfdie weüung aufciffenttichen srraßen aLrs Anrris von üahlen, V.ru.r"i,i",i""', v.lt.u"e"r'-.ii""l,i"vo,u."no"r,";a"" ,.Land Sachsen-Anhalt einer befristeteD Sondernutzungserlar:bnis.

Die Edeilung liegt im Ermessen der Behörde und kann mit N€benbestimmungen verseben werden.unter Berücksichtigurrg der Beranse der öffentli"r,"r sr"rr"irr"ü""iö.änu]*"ä".'ioun".u".r."r,r" u"r,"ninnerhatb der sradr Bifterferd-worie'im ortst";r rrrrrr"i'" "". liöiJ,Ji ."är'ai" a""a","r,r""g,"W*b::y::f.i.ry. y"Iliiguns. Nach dem eftwickelten Gmndsatzdes BunJ"..,,,-"ärtung.g".t"t t"" .u".grundsätzlich {ür' jede Parlei ein Socket von tiinfvon gunaert aer-Uere;"i"i""i""'Sr.,,p,rrr" ,ur Verftigungstehen, hier mindestens 7.5 prakatfläch€n. Mir e,n" ü;""s d., ;äi;iii.,i""g än ,, ,,"ou,tr"r,"n t.,dieser Grundsatz erfüllt.

I oT wolfen
Cemäß q 2 der Sondernutzunassatzuna .ter Stadt_Wolfen vom 02.02.1994 bedarfdie Werbung auföffenttichen srraßen aus Anrais von üahten, Volksinitiative;, t;l;;;d"; ;;;'iorksentscheiden imLand Sachsen-Anhalt einer befristeten SondernutzuDgserlaubnis.

Die Efteilung iiegt i'n Ermessen der Behörde ui)d kann ftit N€benbestimlnungeD versehen werden.unler Berücksichrigung der Berange der öfenrri.r"" s;.r,.a,.i, ,,ä öri"ffi.r! ' iru.", "r*.r,^ ,,"n."innerharb der stadt Bine'ferd-wolien im o.tsteirw"ri"" ",. ibo r-""iiä o!ä,'" i'ino".nurrun, ,ut:r!"-ry::f":..i. y"Iftigung. Nach dem entwictelten crundsat, Jes ÄunjJ.uli"ltturgrg".;"t,,.. rnur.grundsätzlich f ür iede partei ein socker von fi.inf uon guna"rt a". u.."it.i"lä"n'ä"rrpra,r" ,ur verliigungstehen, hier mindestens 45 prakarfrächen. Mit ei"., r"g,""rung ao lrur.uii"-.u"ng ,"on tu t'uurnn"rr"n i",dieser Grundsatz erftiilt.

Allen' auch den kleinen pafteien, währergruppen,_cruppen von Antragstelrenden und Einzerbewerberinnenund -bewerbern ist eine angernessene Sel6stdarstellung iu ermoglichei. 
- _ "

Weiterhin erfolgen seitens d€r cewerbetreiberra"" "Oäf"f l, e"i"g.;llung"n arfpluour,"rungen.

Die Landtagswahr findet am 20 März 20r r s1att. Entsprechend gg 14 unct r5 Lwc endet die Einreichung derKreiswablvorschläge am 48. Tage vor der Wahl ",n IS.OO üh, ""a e._. 5l l  oo, 6 LWC wird dieEntscheid ng der Kreiswahlausschüsse üher di. Zrf*.rng a","W"tir"ri"frirgt" *ri.*^ "," 44. .l.age 
vorder wahlgerroffen som ir wird der Beainn cl€r pr"t",r*""! ""i a." ö+-n"ir'uliiöf i'rn",g"r"gr. ou,ni ti",.,. l :n 

1:":r"." '* 
bis zum \Lu1.,1o, " ' ;ungeme.sener Zeir iaum zur Danreltung gegenüuer dcr Bc\ ötkenrng.Aß etnen angemesseDen Zeitmum ftir die. Beseirigung der plakate nu.l a""n-ilnotugr*nlrten wild eineWoche als angemessen gehahen. Sornil wird das e"ä" a-"r. rf"[",i".""g ""iC""ir".,rla-,u, , f"",g"f"r,.

Die Gen-ehmigung der prakatierung bezieht sicrr ausschrießrich aufdas Anbringen von prakaten an Leuchten.Das Aufkleben von Wahlplakaren;d€r das Anbringcn von Aufklebe.r an BesändteileD des Stmßenkörpers(zB Brücken, Pfeilenr, Stützmauem u.ä ) sowj" un'Aaur"n i* Strun""är"ä *"*"" O* "rfr.tfi"f,""Kostenaufivandes ftir die Beseitigung solcher weüemittel sowie aus Gründen des ürnwettsctrutzesuntersagt,

Pol itische Werbeein richtungen, d ie Zeichen oder Verkehrscinrichrungen (g g 3 6 b is 4j der SrVO vom I 6. I 1 .1970, BG_91. I S. 1565, 1971 I S.38, zuletzt seä'derr duch Aft ik"r +i+ a"iVO ":I i0.2006, BGBI. I  S.2407,2467, ilt der je\ leirs gertenden Fassung) greichen, mit ihnen verwJ.ai*".a"" "a* a"r€n wirkungbeeinträchtigen können, dürfen dort nicht ang€bracht werden, wo sje sich aufden Verkehr auswirken
I:lt:: y::qi"g.r"d Pjopaganda in verbindlrns mit verketrrszeich€n una veit "hrl",nn"r,tungen "inaunzulässig (g3l Abs. 2 Satz 2 SIVO).

Plakatständer usw im verkehrsraum könne' verr'ehrshi'dernisse nach $ l2 Abs. r satz r stvo darstereD.Eine Behinderung des Fahrverkehrs ist in ieclern Fall unzulässig. n"nea,rg.ri"".; ;'1"ßgänger dürfennicht übermäßig behinderr lverden
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Hinweis:

Bei Verstößen gegen oben genannte Auflagen liegt gem?ß $ 48 Abs.l Nr. 3 Strc LSA der Tatbestand einer
ordnungswidrigkeit vor. Neben der Einleitung eines ordnungswidrigkeitsverfahren wird auf der Grundlage
des $ 13 des cesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSi)
in Verbindung mit g 20 StrG LSA eine Verfügung erlassen.Im Bedarfsfall wirddie Ersatzvomahme
durchgeführt. Die Ersatzvomahme und deren Folg€verfahren sind kostenpflichtig.

Weiterhin wird daraufhingewiesen, dass diese Sondemutzungserlaubnis ordnungsbehördliche
Untersagungsverfügungen im Einzelfall nicht b€rührt, die aufveßlitßen gegen Normen außerhalb des
Straßenrechts beruhen, insbesondere dann, wenn Straftatb€st:inde erfi.illt werden, wie zum Beispi€l das
Verbreiten von Propagandamitteln oder das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger
Organisationen oder wenn in sonstiger Weise Verstöße geg€n die öffentliche Sicherheit oder Ordnuns
vorliegen.

Die Sondemutzungserlaubnis isl gebührenfrei.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen di€sen Bescheid können Si€ innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Der
wideßpruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der stadt Bitterfeld-wolfen, or wolfen, Rathausplalz
l, 0766 Bitterfeld-Wolfen, zweckmäßigerweise beim Fachbereich Ordnungswesen, OT Binerfeld, Markt 7.
06749 Bitterfeld-Wolfen einzulesen.

Im Auftrag

',,,r,cL.,"g...q,^-

C. R€insch
Sachbereichsleiterin Verkehr


